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Wichtige Ausfüllhinweise zum Antrag auf Befreiung von der Versicherungspflicht in 
der gesetzlichen Rentenversicherung (§ 6 Abs.1 S.1 Nr.1 SGB VI) 

 
- Vor dem Ausfüllen des Befreiungsantrages bitten wir zunächst darum, die „Informationen 

für versicherungspflichtige Mitglieder in der gesetzlichen Rentenversicherung“ 
aufmerksam durchzulesen. (erhältlich unter www.vsw-ra-nw.de)  

 
- Zu Punkt 2 und 5 f.     

Wird eine Tätigkeit im Anstellungsverhältnis ausgeübt, ist eine Befreiung von der  
gesetzlichen Rentenversicherungspflicht zugunsten der Mitgliedschaft im 
Versorgungswerk dann möglich, wenn das Mitglied beim Arbeitgeber eine Tätigkeit als 
Rechtsanwalt oder Syndikusanwalt ausübt. Ist diese Voraussetzung erfüllt, dann sollte 
diese Bezeichnung auch unter Punkt 2 des Befreiungsantrages aufgenommen werden 
und nicht eine sich aus dem Arbeitsvertrag ergebende davon abweichende 
Funktionsbezeichnung. Der Arbeitgeber muss die anwaltliche Tätigkeit des Mitglieds im 
Antrag bestätigen, und zwar unter Punkt 5.1, wenn es sich um eine Rechtsanwaltskanzlei 
handelt und unter Punkt 5.2, wenn es sich um ein Unternehmen/Verband handelt. 

 
- Zu Punkt 5.3  

Bei Unternehmen/Verbänden beschäftigte Syndikusanwälte haben entsprechend Punkt 
5.3 außerdem eine Stellen- und Funktionsbeschreibung des Arbeitgebers beizufügen. 
Dieser muss zu entnehmen sein, dass das Mitglied in seiner spezifischen Beschäftigung 
eine anwaltliche Tätigkeit ausübt, indem es rechtsgestaltend, rechtsberatend, 
rechtsentscheidend und rechtsvermittelnd tätig ist. Die benannten Kriterien sind wörtlich in 
der Beschreibung anzuführen und die einzelnen Aspekte der Tätigkeit möglichst konkret 
zu subsumieren, wobei diese erkennbar dem jeweiligen Kriterium zugeordnet sein 
müssen. Zu den Einzelheiten verweisen wir auf das dem Antrag zugehörige Hinweisblatt. 
 
Aus der Verwaltungspraxis der Deutschen Rentenversicherung Bund ist uns bekannt, 
dass diese häufig von Mitgliedern noch zusätzliche Informationen bei Unklarheiten oder 
Zweifelsfällen anfordert. Nachgefragt werden folgende Dinge: 
 
1. Eine Kopie des Arbeitsvertrages. Hier würde die Rentenversicherung eine Befreiung 

ablehnen, sofern sich aus dem Arbeitsvertrag ergeben sollte, dass Nebentätigkeiten 
einer gesonderten Erlaubnis bedürfen. Unproblematisch wäre es dagegen, wenn 
gleichzeitig auch vermerkt wäre, dass eine Erlaubnis für eine anwaltliche selbständige 
Tätigkeit erteilt ist. Verglichen wird damit auch, ob die Angaben in der Stellen- und 
Funktionsbeschreibung inhaltlich mit den Angaben im Arbeitsvertrag im Einklang 
stehen. 

 
2. Eine Kopie der Freistellungserklärung im Sinne des § 14 BRAO und Nachweis, dass 

die Tätigkeit von der Rechtsanwaltskammer genehmigt wurde. Hiermit soll ergänzend 
zu vorstehendem Punkt der Beleg dafür erbracht werden, auch selbständig anwaltlich 
tätig sein zu dürfen.  

 
3. Eine Kopie der Stellenausschreibung/-anzeige. Hier prüft die Rentenversicherung, 

inwieweit der Arbeitgeber einen Rechtsanwalt, zumindest aber einen Juristen mit 2. 
Staatsexamen gesucht hat. Wären für die Stelle auch andere Ausbildungen 
ausreichend gewesen, wie etwa betriebswirtschaftlich orientierte Ausbildungen, würde 
keine Befreiung erteilt werden, da eine Besetzung der Stelle mit einem solchen 
Berufsangehörigen zwangsläufig keine anwaltliche Tätigkeit sein könnte.  

 
4. Eine Kopie des Stellenanforderungsprofils. Hiermit soll ebenfalls geklärt werden, ob 

eine anwaltliche Tätigkeit gefordert wird. 
 
 
 



 
5. Ein Organigramm des Unternehmens, aus der auch die hierarchische Einbindung des 

Arbeitsbereiches und des Arbeitsplatzes hervorgeht; ergänzende Angabe, wie viele 
gleiche oder übergeordnete Mitarbeiter in dem Arbeitsbereich beschäftigt sind. Mit 
diesem Organigramm soll geprüft werden, inwieweit die für eine anwaltliche Tätigkeit 
gehobene Stellung im Unternehmen eingenommen wird und nicht etwa eine 
Gleichstellung mit dem Sachbearbeiterbereich erfolgt ist.  

 
- Zu Punkt 2 

Wird eine nichtanwaltliche mithin berufsfremde Tätigkeit ausgeübt, so ist eine Befreiung 
gemäß § 6 Abs.5 S.2 SGB VI ausnahmsweise dann möglich, wenn die Tätigkeit infolge 
ihrer Eigenart oder vertraglich im Voraus zeitlich begrenzt ist. Der Vordruck sieht in Punkt 
2 für diesen Fall keine eigene Eintragungsoption vor. Die Tätigkeit wird daher 
zweckmäßigerweise in der ersten Zeile  bezeichnet und neben dem Beginn der 
Beschäftigung auch die vertraglich vorgesehene Beendigung handschriftlich ergänzt. 
Dem Antrag ist außerdem eine Kopie des Arbeitsvertrages beizufügen. 

 
- Grundsätzlich sind selbständig tätige Mitglieder nicht versicherungspflichtig in der  

gesetzlichen Rentenversicherung, müssen also auch keinen Befreiungsantrag stellen. 
Ausnahmen gelten insoweit für Scheinselbständige und Selbständige mit nur einem 
Auftraggeber. Wir verweisen dazu auf das Informationsblatt für freie Mitarbeiter (erhältlich 
unter www.vsw-ra-nw.de). In einem solchen Fall ist unter Punkt 2 des Befreiungsantrages 
die entsprechende Eintragung vorzunehmen und der Fragebogen zur Feststellung der 
Versicherungspflicht in der Rentenversicherung für Selbständige auszufüllen und dem 
Antrag beizufügen. 

 
- Darüber hinaus besteht die Befreiungsmöglichkeit noch für Selbständige, die bereits vor 

ihrer Zulassung zur Rechtsanwaltschaft selbständig tätig waren und in dieser Zeit auf 
Antrag eine Versicherungspflicht für Selbständige in der gesetzlichen Rentenversicherung 
begründet hatten. Nur in diesem Fall ist das Feld „selbständig und pflichtversichert in der 
gesetzlichen Rentenversicherung nach § 4 Abs.2 SGB VI“ unter Punkt 2 anzukreuzen. 

  
 



Name

Geburtsname

Geburtsdatum Geschlecht

Geburtsort (Kreis, Land)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl Wohnort

Vornamen (Rufname bitte unterstreichen)

Frühere Namen

Staatsangehörigkeit (ggf. frühere Staatsangehörigkeit bis)

Telefonisch tagsüber zu erreichen (Angabe freiwillig)

Telefax, E-Mail (Angabe freiwillig)

Antrag auf Befreiung von der Versicherungspflicht
in der gesetzlichen Rentenversicherung
(§ 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VI)

Versorgungswerk der Rechtsanwälte
im Lande Nordrhein-Westfalen
Postfach 10 5161

40042 Düsseldorf

1 Angaben zur Person

2 Angaben zur ausgeübten Erwerbstätigkeit

3 Erklärung des Antragstellers

Befreiung § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 SGB VI (Rechtsanwälte) - Stand: 01/09
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Beginn der Beschäftigung

Mitglied seit

Datum

Beginn der Tätigkeit

Beginn der Versicherungspflicht

männlich weiblich

Eingangsstempel (Rentenversicherungsträger)

Eingangsstempel des Versorgungswerks

Deutsche Rentenversicherung Bund
10704 Berlin

Weitergabe
an �

Mitgliedsnummer des Versorgungswerks

5 0 1 1

Kennzeichen
(soweit bekannt)

Versicherungsnummer

Ich bin

angestellt, berufsspezifisch beschäftigt als
Arbeitgeber (Name, Anschrift)

arbeitnehmerähnlich tätig (z. B. freier Mitarbeiter)
(Bitte Fragebogen V023 beifügen)

Ich beantrage die Befreiung von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung nach § 6 Abs. 1 Satz 1
Nr. 1 bzw. Satz 5 SGB VI aufgrund

meiner gesetzlichen Pflichtmitgliedschaft in der berufsständischen Kammer
Name, Ort

ab dem frühestmöglichen Zeitpunkt ab

selbständig und pflichtversichert in der gesetzlichen Rentenversicherung nach
§ 4 Abs. 2 SGB VI

Ort, Datum Unterschrift des Antragstellers



5 Erklärung des Arbeitgebers

Dem Antragsteller wird bestätigt, dass er in unserer Kanzlei als Rechtsanwalt tätig ist.

Ort, Datum Unterschrift des Arbeitgebers

Stempel des Arbeitgebers

Ort, Datum Unterschrift des Arbeitgebers

Stempel des Arbeitgebers

5.1

Dem Antragsteller wird bestätigt, dass er in unserem Unternehmen / Verband als Rechtsanwalt tätig ist.
weiter bei Ziffer 5.3.

5.2

Nachfolgende Stellen- und Funktionsbeschreibung erfolgt in Kenntnis des anliegenden Hinweisblattes:5.3

�

4 Erklärung des Versorgungswerks

Datum

Der Antragsteller ist aufgrund gesetzlicher Verpflichtung Mitglied der .
Die Pflichtmitgliedschaft in dieser Kammer bestand für die Berufsgruppe am Beschäftigungsort bereits vor dem
01.01.95. Die Pflichtmitgliedschaft des Antragstellers beruht nicht auf einer die Befreiung ausschließenden Erweiterung
des Kreises der Pflichtmitglieder der Kammer.

Der Antragsteller ist seit / ab kraft Gesetzes Mitglied unseres Versorgungswerks. Er hat ab
Beginn der Befreiung nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VI für Zeiten, für die ohne diese Befreiung Beiträge an die gesetz-
liche Rentenversicherung zu zahlen wären, einkommensbezogene Pflichtbeiträge analog §§ 157 ff. SGB VI zu zahlen.

Ort, Datum Unterschrift des Versorgungswerks

Stempel des Versorgungswerks

Name der berufsständischen Kammer



Hinweise für nichtanwaltliche Arbeitgeber zu den Merkmalen einer anwaltlichen Tätigkeit

Nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VI können Beschäftigte für eine Beschäftigung, wegen der sie aufgrund einer gesetzlichen
Verpflichtung Mitglied einer berufsständischen Versorgungseinrichtung und zugleich kraft gesetzlicher Verpflichtung Mitglied
einer berufsständischen Kammer sind, von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung befreit werden.
Die Befreiung von der Rentenversicherungspflicht ist tätigkeitsbezogen. Die Zulassung als Rechtsanwalt reicht allein nicht
aus.

Bei Rechtsanwälten ist Voraussetzung, dass sie eine dem Kammerberuf entsprechende berufsspezifische Tätigkeit, d. h. eine
für einen Rechtsanwalt typische anwaltliche Berufstätigkeit ausüben. Das Befreiungsrecht nach § 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 SGB
VI kann auch Rechtsanwälten zustehen, die bei einem nichtanwaltlichen Arbeitgeber beschäftigt sind, wenn sie dort eine für
einen Rechtsanwalt typische Tätigkeit ausüben. Nicht entscheidend ist, dass diesen Rechtsanwälten nach § 46 Abs. 1 BRAO
das Auftreten vor Gerichten oder Schiedsgerichten ausdrücklich nicht erlaubt ist.

Zu den Kriterien, nach denen sich die anwaltliche Tätigkeit von der juristischen Tätigkeit abgrenzen lässt, gehören die
Tätigkeitsfelder Rechtsberatung, Rechtsentscheidung, Rechtsgestaltung und Rechtsvermittlung. Diese vier Tätigkeitsfelder
müssen im Hinblick auf die Befreiung von der Rentenversicherungspflicht von dem beschäftigten Rechtsanwalt kumulativ
abgedeckt werden, wobei die Gewichtung der einzelnen Felder in Abhängigkeit von der Art der ausgeübten Beschäftigung
unterschiedlich sein kann.

Um die eine anwaltliche Tätigkeit beschreibenden unbestimmten Begriffe zu präzisieren, können jedem dieser vier
Tätigkeitsbereiche einige Aktivitäten zugeordnet werden, die als charakteristisch für das jeweilige Arbeitsfeld angesehen
werden.

Rechtsberatung

- die unabhängige Analyse von betriebsrelevanten konkreten Rechtsfragen
- die selbständige Herausarbeitung und Darstellung von Lösungswegen und Lösungsmöglichkeiten vor dem spezifischen

betrieblichen Hintergrund
- das unabhängige Bewerten von Lösungsmöglichkeiten

Rechtsentscheidung

- das außenwirksame Auftreten als rechtskundiger Entscheidungsträger verbunden mit einer von Arbeitgeberseite
umschriebenen eigenen Entscheidungskompetenz. Neben einer von allen Weisungen unabhängigen Allein-
entscheidungsbefugnis ist auch eine wesentliche Teilhabe an Abstimmungs- und Entscheidungsprozessen im
Unternehmen ausreichend.

Rechtsgestaltung

- das selbständige Führen von Vertrags- und Einigungsverhandlungen mit den verschiedensten Partnern des Arbeitgebers

Rechtsvermittlung

- das mündliche Darstellen abstrakter Regelungskomplexe vor größeren Zuhörerkreisen
- die schriftliche Aufarbeitung abstrakter Regelungskomplexe
- die Bekanntgabe und Erläuterung von Entscheidungen im Einzelfall

Sofern Sie der Auffassung sind, dass Ihr Mitarbeiter in der bei Ihnen ausgeübten Beschäftigung der Merkmale einer anwalt-
lichen Tätigkeit erfüllt, bitten wir Sie, im Antragsformular die Erklärung unter Ziffer 5 auszufüllen und zu unterschreiben und
mit Hilfe der Stellen- und Funktionsbeschreibung die von Ihrem Mitarbeiter ausgeübte Tätigkeit zu beschreiben.

Da die Befreiung tätigkeitsbezogen ist, bitten wir den Wechsel des Arbeitsfeldes auch nach erfolgter Befreiung von der
Rentenversicherungspflicht dem Rentenversicherungsträger unverzüglich anzuzeigen. In diesem Zusammenhang weisen wir
auf § 28p Abs. 1 SGB IV hin. Sollte sich im Rahmen einer Betriebsprüfung durch die Deutsche Rentenversicherung ergeben,
dass die Befreiungsvoraussetzungen tatsächlich nicht geben sind, werden die nicht gezahlten Pflichtbeträge zur gesetzlichen
Rentenversicherung nacherhoben, wobei der Arbeitgeber den Arbeitnehmer- und den Arbeitgeberanteil der
Rentenversicherungsbeiträge allein in voller Höhe zu zahlen hat.

bitte wenden

�



Auszugsweiser Wortlaut der Gesetzestexte

§ 6 SGB VI
Befreiung von der Versicherungspflicht

(1) Von der Versicherungspflicht werden befreit

1. Beschäftigte und selbständig Tätige für die Beschäftigung oder selbständige Tätigkeit, wegen der sie aufgrund einer
durch Gesetz angeordneten oder auf Gesetz beruhenden Verpflichtung Mitglied einer öffentlich-rechtlichen
Versicherungseinrichtung oder Versorgungseinrichtung ihrer Berufsgruppe (berufsständische Versorgungseinrichtung)
und zugleich kraft gesetzlicher Verpflichtung Mitglied einer berufsständischen Kammer sind, wenna) am jeweiligen Ort
der Beschäftigung oder selbständigen Tätigkeit für ihre Berufsgruppe bereits vor dem 1. Januar 1995 eine gesetzliche
Verpflichtung zur Mitgliedschaft in der berufsständischen Kammer bestanden hat,

b) für sie nach näherer Maßgabe der Satzung einkommensbezogene Beiträge unter Berücksichtigung der
Beitragsbemessungsgrenze zur berufsständischen Versorgungseinrichtung zu zahlen sind und

c) aufgrund dieser Beiträge Leistungen für den Fall verminderter Erwerbsfähigkeit und des Alters sowie für
Hinterbliebene erbracht und angepasst werden, wobei auch die finanzielle Lage der berufsständischen
Versorgungseinrichtung zu berücksichtigen ist,

2. – 4. …

(1a-1b) …

(2) Die Befreiung erfolgt auf Antrag des Versicherten, in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 und 3 auf Antrag des Arbeitgebers.

(3) Über die Befreiung entscheidet der Träger der Rentenversicherung, nachdem in den Fällen

1. des Absatzes 1 Nr. 1 die für die berufsständische Versorgungseinrichtung zuständige oberste Verwaltungsbehörde,

2. …
das Vorliegen der Voraussetzungen bestätigt hat.

(4) Die Befreiung wirkt vom Vorliegen der Befreiungsvoraussetzungen an, wenn sie innerhalb von drei Monaten beantragt
wird, sonst vom Eingang des Antrags an.

(5) Die Befreiung ist auf die jeweilige Beschäftigung oder selbständige Tätigkeit beschränkt. Sie erstreckt sich in den Fällen
des Absatzes 1 Nr. 1 und 2 auch auf eine andere versicherungspflichtige Tätigkeit, wenn diese infolge ihrer Eigenart oder
vertraglich im Voraus zeitlich begrenzt ist und der Versorgungsträger für die Zeit der Tätigkeit den Erwerb einkommensbe-
zogener Versorgungsanwartschaften gewährleistet.

§ 172 SGB VI
Arbeitgeberanteil bei Versicherungsfreiheit

(1) …

(2) Für Beschäftigte, die nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 von der Versicherungspflicht befreit sind, tragen die Arbeitgeber die Hälfte
des Beitrags zu einer berufsständischen Versorgungseinrichtung, höchstens aber die Hälfte des Beitrags, der zu zahlen
wäre, wenn die Beschäftigten nicht von der Versicherungspflicht befreit worden wären.

(3) – (4) …

§ 28p SGB IV
Prüfung bei den Arbeitgebern

(1) Die Träger der Rentenversicherung prüfen bei den Arbeitgebern, ob diese ihre Meldepflichten und ihre sonstigen
Pflichten nach diesem Gesetzbuch, die im Zusammenhang mit dem Gesamtsozialversicherungsbeitrag stehen,
ordnungsgemäß erfüllen; sie prüfen insbesondere die Richtigkeit der Beitragszahlungen und der Meldungen (§ 28a)
mindestens alle vier Jahre. Die Prüfung soll in kürzeren Zeitabständen erfolgen, wenn der Arbeitgeber dies verlangt. Die
Einzugsstelle unterrichtet den für den Arbeitgeber zuständigen Träger der Rentenversicherung, wenn sie eine alsbaldige
Prüfung bei dem Arbeitgeber für erforderlich hält. Die Prüfung umfasst auch die Lohnunterlagen der Beschäftigten, für
die Beiträge nicht gezahlt wurden. Die Träger der Rentenversicherung erlassen im Rahmen der Prüfung Verwaltungsakte
zur Versicherungspflicht und Beitragshöhe in der Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung sowie nach dem Recht der
Arbeitsförderung einschließlich der Widerspruchsbescheide gegenüber den Arbeitgebern; insoweit gelten § 28h Abs. 2
sowie § 93 in Verbindung mit § 89 Abs. 5 des Zehnten Buches nicht. Die landwirtschaftlichen Krankenkassen nehmen
abweichend von Satz 1 die Prüfung für die bei ihnen versicherten mitarbeitenden Familienangehörigen vor.

(2) – (11)…


